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*** Bekanntmachung***
Gemeindewahlleiter und Stellvertreter für die Wahl des hauptamtlichen 

Bürgermeisters und Landratswahl im Jahr 2021

Gem. § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunal-
wahlgesetz beruft der Gemeinderat den 
Bürgermeister, einen der Beigeordneten 
oder eine Person aus dem Kreis der Be-
diensteten der Gemeinde zum Wahlleiter 
und eine weitere Person zur Stellvertre-
tung des Wahlleiters. In der Sitzung des 

Gemeinderates Werther, am 26. Novem-
ber 2020, wurden zum Wahlleiter Herr 
Hans-Jürgen Weidt (Bürgermeister der 
Gemeinde Werther) und zur stellvertre-
tenden Wahlleiterin Frau Nadine Opper-
mann (Bedienstete der Gemeinde Wer-
ther) berufen.

Alle mit dieser Wahl im Zusammenhang 
stehenden Termin und Informationen 
werden in den folgenden Amtsblättern 
der Gemeinde Werther „Helmetal-Ku-
rier“ veröffentlicht (teilweise zusätzlich in 
den Schaukästen der Gemeinde).

gez. H.-J. Weidt / Bürgermeister

*** Bekanntmachung***
Bestimmung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl 

in der der Gemeinde Werther
Landratsamt Nordhausen – Kommunalaufsicht – Bescheid vom 10. Februar 2021

Das Landratsamt Nordhausen hat folgen-
den Bescheid erlassen:
1. Für die Wahl des/der hauptamtlichen 
Bürgermeisters/in der Gemeinde Werther 
wird als Wahltermin Sonntag, der 25. 
April 2021 bestimmt. Eine gegebenen-
falls erforderliche Stichwahl findet am 
Sonntag, dem 09. Mai 2021 statt.
2. Diese Entscheidung ergeht kostenfrei.
Gründe:
I. Die Amtszeit des hauptamtlichen Bür-

germeisters der Gemeinde Werther endet 
mit Ablauf des 07. Mai 2021. Für die 
Wahl des/der hauptamtlichen Bürger-
meisters/in der Gemeinde Werther muss 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde der 
Wahltermin bestimmt werden.
II. Die Rechtsgrundlage für die Bestim-

mung des Wahltermins ist § 25 Abs. 1 
Satz 2 Thür. Kommunalwahlgesetz. Da-
nach hat die Rechtsaufsichtsbehörde ei-
nen Wahltermin für die Wahl des/der 
hauptamtlichen Bürgermeisters/in zu be-
stimmen, der innerhalb der letzten drei 
Monate der Amtszeit des/der vorherge-
henden Bürgermeisters/in liegen soll. 
Rechtsaufsichtsbehörde über die Gemein-
de Werther ist das Landratsamt als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde; vgl. § 118  
Abs. 1 ThürKO. 

Die Rechtsaufsichtsbehörde hatte mit Be-
scheid vom 30. November 2020 den 
Wahltermin für die Bürgermeisterwahl 
auf den 28. Februar 2021 festgesetzt.
Dieser Wahltermin wurde mit Bescheid 

vom 28. Dezember 2020 antragsgemäß 
aufgehoben.
Maßgeblich hierfür waren die pandemi-
sche Situation, die auf diese beruhende 
Situationsschilderung der Gemeinde hin-
sichtlich der Wahlvorbereitung sowie der 
Umstand, dass das Landesverwaltungs-
amt die tatsächliche und rechtliche Situa-
tion so bewertet hatte, dass zuvor die 
Landratswahl abgesagt worden war. Aus 
diesen Gründen hat sich die Kommunal-
aufsicht entschieden, gleichermaßen ei-
nen Aufhebungsbescheid ausnahmswei-
se zu erlassen.
Bei der Ausübung des kommunalrechtli-
chen Ermessens zur Festlegung des Wahl-
termins wurde in Absprache mit der Ge-
meinde berücksichtigt, dass zuvor das 
Landesverwaltungsamt den Termin für 
die Landratswahl auf den 25. April 2021 
festgesetzt hatte.

Eine gegebenenfalls erforderliche Stich-
wahl findet gem. § 24 Abs. 8 Satz 2 
ThürKWG am zweiten Sonntag nach dem 
Wahltag statt. Hieraus ergibt sich kraft 
Gesetz der Termin für die gegebenenfalls 
erforderliche Stichwahl am 09. Mai 2021.

3. Die Kostenfreiheit folgt aus § 2 Abs. 1 
Nr. 1 Thüringer Verwaltungskostenge-
setz.

Im Auftrag Lorek

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Werther!

1. Wahl des Bürgermeisters 
der Gemeinde Werther
Die Amtszeit des hauptamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde Werther  (Herr 
Hans-Jürgen Weidt) endet mit Ablauf des 
07. Mai 2021. Der hauptamtlichen Bür-
germeister wird  gem. § 25 Abs. 1 
ThürKWG auf die Dauer von  6 Jahren ge-
wählt. 
Die Wahl des Bürgermeisters der Gemein-
de Werther wurde von der Rechtsauf-
sichtsbehörde auf den 25. April 2021 
festgelegt. Eine gegebenenfalls erforder-
liche Stichwahl findet am 09. Mai 2021 
statt.
Frühestens ab 02. April 2021 (23. Tag 
vor der Wahl) können für die 
Bürgermeisterwahl Wahl-
scheine beantragt 
w e r d e n . 
H i e r f ü r 
wird auf d e r 
H o m e - p a g e 
der Ge- m e i n d e 
Werther die Möglichkeit 
der On- line-Beantragung  
einge- richtet.

forderlichen Hygienemaßnahmen sind 
einzuhalten bzw. zu beachten. Der Zu-
tritt zur Gemeindeverwaltung ist nur mit 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) gestat-
tet. Bitte achten Sie auf die angebrachten 
Beschilderungen.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, 
dass sie wegen Krankheit oder einer kör-
perlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei 
der Gemeindeverwaltung aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintra-
gungsschein ihre Unterstützung eines be-
stimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im 
Eintragungsraum für sie vorzunehmen; 
die wahlberechtigte Person hat auf dem 
Eintragungsschein an Eides statt zu ver-
sichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorlie-
gen. 
Von der Leistung von Unterstützungsun-
terschriften ausgeschlossen sind Bewer-
ber von Wahlvorschlägen für die dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für 
dieselbe Wahl bereits in eine andere Un-
terstützungsliste eingetragen haben oder 
einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl 
unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen 
werden.

Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbe-
werbers noch nicht die erforderliche Zahl 
an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der 
Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der 
noch erforderlichen Unterschriften (Anla-
ge 7a zur ThürKWO) verbunden und un-
verzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlages ausgelegt. Die oben genannten 
Ausführungen zu Unterstützungsunter-
schriften gelten entsprechend.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens 
nach der Bekanntmachung der Auf-
forderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens am 12. März 2021 (44. Tag 
vor der Wahl) bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei dem 
Wahlleiter der Gemeinde Werther, Herr 
H.-J. Weidt (Dorfstraße 18, 99735 Wer-
ther) einzureichen. Eingereichte Wahl-
vorschläge können nur bis zum 12. März 
2021 (44. Tag vor der Wahl) bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung 
des Beauftragten des Wahlvorschlags und 
der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zu-
rückgenommen werden.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt 
kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
so wird die Wahl ohne Bindung an einen 
vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt.
Die eingereichten Wahlvorschläge wer-
den vom Wahlleiter der Gemeinde un-

verzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten oder die Einzelbewerber 
aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge 
müssen spätestens am 22. März 2021 
(34. Tag vor der Wahl) bis 18.00 Uhr be-
hoben sein.  

Am 23. März 2021 (33. Tag vor der 
Wahl) tritt der Wahlausschuss der Ge-
meinde zusammen und beschließt, ob die 
eingereichten Wahlvorschläge den durch 
das Thüringer Kommunalwahlgesetz und 
die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein 
Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit 
nach der Zulassung des Wahlvorschlages, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl 
nicht statt.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz 
oder in der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung vorgesehenen Fristen und Ter-
mine verlängern oder ändern sich nicht 
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder 
ein Termin auf einen Sonnabend, einen 
Sonntag, einen gesetzlichen oder staat-
lich geschützten Feiertag fällt; eine Wie-
dereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
Status- und Funktionsbezeichnungen gel-
ten jeweils in männlicher und weiblicher 
Form.

gez. H.-J. Weidt
Wahlleiter der Gemeinde Werther

*** Bekanntmachung ***
Sitzung und Zusammensetzung des Wahlausschusses der Gemeinde Werther

Gem. § 17 Abs. 4 ThürKWG i.V.m § 22 
und § 24 ThürKWO hat der Wahlaus-
schuss am 33. Tag vor der Wahl über die 
Zulassung der eingereichten Wahlvor-
schläge für die Wahl des hauptamtlichen 
Bürgermeisters (25. April 2021) zu be-
schließen.
Diese öffentliche Sitzung findet 

am Dienstag, den 23. März 2021
um 18.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung
(Dorfstraße 20, 99735 Werther – 
Ländliche Begegnungsstätte)

statt.    
Die Beauftragten der einzelnen Wahlvor-
schläge und die Einzelbewerber werden 
zu dieser Sitzung ebenfalls eingeladen 
(Einladungen erfolgen separat). 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und 
entscheidet in öffentlicher Sitzung, so-
weit nicht Rücksichten auf das Wohl der 
Allgemeinheit oder auf berechtigte An-
sprüche Einzelner entgegenstehen. In die-
sen Fällen berät und entscheidet er in 
nichtöffentlicher Sitzung über den Aus-
schluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die 
in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wur-
den, werden der Öffentlichkeit bekannt 

gegeben, sobald die Gründe für die Ge-
heimhaltung weggefallen sind. 
Gegen Beschlüsse des Wahlausschusses 
(bei ganz oder teilweise für ungültig er-
klärten Wahlvorschlägen) können Ein-
wendungen einer betroffenen Partei oder 
Wählergruppe bis zum 29. März 2021 
(27. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr) erho-
ben werden.

Diese müssten in einer weiteren öffentli-
chen Sitzung des Wahlausschusses am 
26. Tag vor der Wahl

am Dienstag, den 30. März 2021
um 18.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung 
(Dorfstraße 20, 99735 Werther – 
Ländliche Begegnungsstätte)

nochmalig beraten und beschlossen wer-
den.
Hilft der Wahlausschuss den Einwendun-
gen nicht ab, so können Beschlüsse des 
Wahlausschusses nur im Wege der Wahl-
anfechtung und Wahlprüfung (§§ 31 und 
32) nachgeprüft werden.

gez. H.-J. Weidt
Wahlleiter der Gemeinde Werther
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2. Wahl des Landrates 
des Landkreises Nordhausen
Ebenfalls muss der Landrat des Landkrei-
ses Nordhausen im Jahr 2021 neu ge-
wählt werden.
Für die Wahl des Landrates für den Land-
kreis Nordhausen wurde durch das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt als Wahl-
termin ebenfalls Sonntag, der 25. April 
2021 festgelegt.  Eine gegebenenfalls er-
forderliche Stichwahl findet somit am 
Sonntag, dem 09. Mai 2021  statt.

3. Wahl des Thüringer Landtages
Vermutlich wird in Thüringen am 26. Sep-
tember 2021 ein neuer Landtag gewählt. 
An diesem Tag findet auch die Bundes-
tagswahl statt. Darauf einigten sich Linke, 
SPD, Grüne und CDU Mitte Januar. Das 
letzte Wort haben die Landesvorstände 
der Parteien. Ursprünglich wurde der 25. 
April 2021 als Wahltermin fokussiert.
4. Wahl des 20. Deutschen 
Bundestages
Nunmehr hat der Bundespräsident in Ab-
stimmung mit der Bundesregierung den 

Wahltag für die Bundestagswahl auf 
Sonntag, den 26. September 2021, 
festgelegt 
Alle mit dieser Wahl im Zusammenhang 
stehenden Termin und Informationen 
werden in den folgenden Amtsblättern 
der Gemeinde Werther „Helmetal-Ku-
rier“ veröffentlicht (teilweise zusätzlich in 
den Schaukästen und der Homepage der 
Gemeinde). Zum Teil erscheinen auch  
Sonderausgaben.

gez. H.-J. Weidt
Wahlleiter der Gemeinde Werther

Öffnungszeiten

Montag 9 bis 12 Uhr –
Dienstag 9 bis 12 Uhr 13 bis 17:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9 bis 12 Uhr 13 bis 15:30 Uhr
Freitag geschlossen
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Für die im Jahr 2021 stattfindende Wahl 
des Bürgermeisters der Gemeinde Wer-
ther gebe ich folgendes bekannt:
Die Wahl des Bürgermeisters der Gemein-
de Werther findet am 25. April 2021 
(Sonntag) in der Zeit von 08:00 – 18:00 
Uhr statt. 
Eine mögliche Stichwahl findet am 09. 
Mai 2021 (ebenfalls in der Zeit von 08:00 
– 18:00 Uhr) statt.
Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der 
als Beamter auf Zeit auf die Dauer von 
6 Jahren gewählt wird, ist jeder Wahl-
berechtigte im Sinne der §§ 24 und 26 
ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 
21. Lebensjahr vollendet hat. Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Be-
dingungen wahlberechtigt und wählbar 
wie Deutsche. Nicht wählbar ist, wer 
am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet 
hat (§ 24 Abs. 2 ThürKWG). Zum haupt-
amtlichen Bürgermeister kann auch ein 
Bewerber gewählt werden, der zur Zeit 
der Wahl seinen Aufenthalt nicht in der 
Gemeinde hat.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sind neben der Bundesrepublik Deutsch-
land: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Schweden, 
Tschechien, Ungarn und Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der 
Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwah-
rung befindet.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht 
gewählt werden, wer nicht die Gewähr 
dafür bietet, dass er jederzeit für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes und der Lan-

desverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im 
Übrigen die persönliche Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Be-
werber für das Amt des Bürgermeisters 
hat für die Zulassung zur Wahl gegen-
über dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er 
wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Natio-
nale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet hat; 
er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte 
insbesondere beim Landesamt für Ver-
fassungsschutz sowie beim Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
einverstanden ist und ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes gelten-
den Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 
3 Satz 3 ThürKWG).
Wahlvorschläge für die Wahl des Bür-
germeisters können von Parteien im Sinne 
des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wäh-
lergruppen und Einzelbewerbern einge-
reicht werden.
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
wird hiermit aufgefordert.
Die Frist zur Einreichung der Wahlvor-
schläge endet am 12. März 2021 (18.00 
Uhr).
Jede Partei, jede Wählergruppe oder 
jeder Einzelbewerber kann nur einen 
Wahlvorschlag einreichen, der nur einen 
Bewerber enthalten darf und dem eine 
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 
3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Be-
werber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden. Er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er 
Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder 

Wählergruppe muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen; 
dem Kennwort kann eine weitere Be-
zeichnung hinzugefügt werden, wenn 
das zur deutlichen Unterscheidung der 
Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemein-
same Wahlvorschläge müssen die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Die Wahlvor-
schläge von Parteien und Wählergruppen 
müssen die eigenhändigen Unterschrif-
ten von 10 Wahlberechtigten tragen, die 
nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. 
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeich-
nungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauf-
tragter und ein Stellvertreter zu bezeich-
nen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt 
eine Bezeichnung, so gilt der erste Unter-
zeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. 
Ist nur ein Beauftragter und nicht auch 
der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der 
erste Unterzeichner des Wahlvorschlags 
der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur der Beauftragte und 
bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklä-
rung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegen-
über dem Wahlleiter der Gemeinde abbe-
rufen und durch andere ersetzt werden.
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wäh-
lergruppe muss nach dem Muster der 
Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:
1.  das Kennwort der einreichenden Partei 
 oder Wählergruppe,
2. Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum,  

 Beruf und Anschrift des Bewerbers,
3. die Bezeichnung des Beauftragten und 
 seines Stellvertreters,
4. die Unterschriften von zehn Wahlbe-
 rechtigten unter Angabe ihres Vor- und
 Nachnamens, ihres Geburtsdatums 
 und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder 
Wählergruppe sind als Anlage beizufü-
gen:
1. die Erklärungen des Bewerbers nach
 dem Muster der Anlage 6a zur ThürKWO,
 dass er seiner Aufnahme als Bewerber 
 in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht 
 für dieselbe Wahl in einem anderen 
 Wahlvorschlag aufgestellt ist, zur Zu-
 sammenarbeit mit dem Ministerium 
 für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
 onale Sicherheit oder Beauftragten die-
 ser Einrichtungen und des Einverständ- 
 nisses mit der Einholung der erforder-
 lichen Auskünfte sowie dass ihm die
 Eignung für eine Berufung in ein 
 Beamtenverhältnis nach den für Beamte
 des Landes geltenden Bestimmungen 
 nicht fehlt,
2. eine Ausfertigung der Niederschrift 
 nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG über 
 die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der 
 Partei oder Wählergruppe durchzufüh-
 rende Versammlung,
3. Versicherungen an Eides statt des Ver-
 sammlungsleiters und zwei weiterer 
 Teilnehmer der Versammlung nach § 15 
 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG,
4. eine Bescheinigung der Gemeinde 
 seiner Hauptwohnung über die Wähl-
 barkeit nach dem Muster der Anlage 
 22 zur ThürKWO, wenn die Hauptwoh-
 nung nicht in der Gemeinde ist, in der 
 er sich bewirbt.
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers 
muss nach dem Muster der Anlagen 7 
und 7a zur ThürKWO den Nachnamen 
des Bewerbers als Kennwort, den Vorna-
men, das Geburtsdatum, den Beruf und 
die Anschrift des Bewerbers sowie unter 
Angabe des Vor- und Nachnamens, des 
Geburtsdatums und der Anschrift die 
eigenhändigen Unterschriften von min-
destens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 80 Unterschrif-
ten). Bewirbt sich der bisherige Bürger-
meister als Einzelbewerber, sind keine Un-
terstützungsunterschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewer-
bers ist als Anlage die Erklärungen des 
Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem 
anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, zur 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Natio-
nale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen und des Einverständnisses 
mit der Einholung der erforderlichen Aus-
künfte sowie dass ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 

nach den für Beamte des Landes gelten-
den Bestimmungen nicht fehlt. 
Zusätzlich ist eine Bescheinigung über die 
Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 
22 zur ThürKWO beizufügen, wenn die 
Hauptwohnung nicht in der Gemeinde 
ist, in der er sich bewirbt.
Der von einer Partei oder einer Wähler-
gruppe aufzustellende Bewerber muss in 
einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mit-
gliedern der Partei oder den wahlberech-
tigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstel-
lung eines gemeinsamen Wahlvorschlags 
ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durch-
zuführen. Der Bewerber kann auch durch 
eine Versammlung von Delegierten, die 
von den wahlberechtigten Mitgliedern 
der Partei oder den wahlberechtigten 
Angehörigen der Wählergruppe aus der 
Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Wahl des Bewerbers, Ort und Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit 
dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung 
gegenüber dem Wahlleiter der Gemein-
de an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung vorschlagsberech-
tigt war und den Bewerbern Gelegenheit 
gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vor-
zustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige 
Behörde im Sinne des § 156 des Strafge-
setzbuches.
Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lergruppen, die nicht aufgrund eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit 
der letzten Wahl ununterbrochen im Bun-
destag, im Thüringer Landtag, im Kreistag 
des Landkreises Nordhausen oder im Ge-
meinderat der Gemeinde Werther vertre-
ten sind, müssen neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wähler-
gruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal so viel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 10 + 64 Unter-
schriften) 
Eine Partei oder Wählergruppe, die 
nur als Wahlvorschlagsträger eines ge-

meinsamen Wahlvorschlags im Kreistag 
oder Gemeinderat vertreten ist, benötigt 
bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wähler-
gruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal so 
viel Wahlberechtigten wie Gemeinderats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 10 
+ 64 Unterschriften). Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn des-
sen Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununter-
brochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit 
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag 
keiner Unterstützungsunterschriften be-
dürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit 
der letzten Wahl ununterbrochen im Bun-
destag, im Thüringer Landtag, im Kreis-
tag des Landkreises Nordhausen, in dem 
die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat 
vertreten ist. 
Unterstützungsunterschriften sind stets 
erforderlich, wenn eine Partei oder Wäh-
lergruppe mit einem geänderten oder 
neuen Namen einen Wahlvorschlag ein-
reicht, es sei denn, dass die Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahl-
vorschlags war.
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leis-
tung von Unterstützungsunterschrif-
ten persönlich nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter 
bei der Gemeindeverwaltung Werther 
bis zum 34. Tag vor der Wahl (22. März 
2021), 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums ein-
zutragen und eine eigenhändige Unter-
schrift zu leisten. 
Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags während der 
Öffnungszeiten (nachfolgend aufgelis-
tet) der Gemeindeverwaltung Werther im 
Einwohnermeldeamt (Erdgeschoss / Zim-
mer 005) ausgelegt. 

Die Gemeindeverwaltung ist dafür bis 
zum 22. März 2021 (18.00 Uhr) ge-
öffnet (Ende der Auslegung der Unter-
stützungsunterschriften). Die aktuell er-

*** Bekanntmachung ***
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 

des Bürgermeisters der Gemeinde Werther  


